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Zeichnerische Festsetzungen
der 10. Änderung

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im Verfahren 
nach § 13a BauGB. Eine Umweltprüfung und ein 
Umweltbericht sind nach § 13a BauGB nicht erforderlich. 
Eine Abweichung von den Darstellungen des 
Flächennutzungsplans ist zulässig.

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im Verfahren 
nach § 13a BauGB. Eine Umweltprüfung und ein 
Umweltbericht sind nach § 13a BauGB nicht erforderlich. 
Eine Abweichung von den Darstellungen des 
Flächennutzungsplans ist zulässig.

Datengrundlage: Geobasisinformationen der 
Vermessungs- und Katasterverwaltung 
Rheinland-Pfalz - (Zustimmung vom 15. 
Oktober 2002)

Datengrundlage: Geobasisinformationen der 
Vermessungs- und Katasterverwaltung 
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Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
der 10. Änderung des Bebauungsplans

MI 3 II

0,6 1,2
FD, SD
PD, WD

Grundflächenzahl 0,6

Anzahl der Vollgeschosse,
max. zwei Vollgeschosse

Geschossflächenzahl 1,2

Zulässige Dachformen:
Flachdach, Satteldach, 
Pultdach, Walmdach

Mischgebiet MI 3
(Hinweis: Baufläche für den Gemeinbedarf)
Zulässig sind: Schulen und Anlagen / Gebäude für 
sportliche Zwecke

Legende
der 10. Änderung des Bebauungsplans

Baugrenze
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Baufläche für den Gemeinbedarf
Zweckbestimmung:

Schule

Sportlichen Zwecken 
dienendes Gebäude

Grenze des 
Überschwemmungsgebietes
gem. Rechtsverordnung vom 
17.02.1998

76,26
Geländehöhe ü. NN. (näherungsweise)
Quelle: Geobasisdaten LVermGeo Rheinland-Pfalz)

Hinweis:

Die von der 10. Änderung nicht betroffenen
Festsetzungen gelten weiter fort. Die zeichnerischen und 
textlichen Festsetzungen können bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung eingesehen werden.
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Bl. 2Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 
wurde durch den Stadtrat gefasst, am .....................

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 
BauGB wurde ortsüblich bekanntgemacht, am  
.....................

Von einer Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß
§ 3 (1) BauGB konnte nach § 13a (2) Nr. 1 BauGB in 
Verbindung mit § 13 (2) Nr. 1 BauGB abgesehen 
werden.

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
wurde ortsüblich bekanntgemacht, am ......................

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
erfolgte in der Zeit vom  .....................

bis ......................

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB 
erfolgte durch den Stadtrat, am .....................

Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses 
Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen 
Beschlüssen des Stadtrates übereinstimmt und dass 
die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden 
Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.

Bad Ems, den ...............................

...........................................
Oliver Krügel
Stadtbürgermeister
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Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche 
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ca. 17 m

Bestandsplan

Bl. 3

Änderungsbereich
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10. Änderung 

 
Begründung der Bebauungsplanfestsetzungen 

Anlass 

In Bad Ems besteht der Bedarf für die Errichtung einer Grundschule. Die Untersuchung der bestehenden 
Schulstandorte hat ergeben, dass weder ein Neubau noch ein Umbau an den geprüften Standorten zu 
einem nachhaltigen Ergebnis führt. 
Aus diesem Grund soll im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Insel Silberau“, „Auf dem Maaracker“, „Auf 
der Niederau“, „Auf der Pütz“, „Hasenkümpel“ und „Steinigegrund“ (Teil A) eine neue Grundschule errichtet 
werden. 

Planungsrechtliche Situation 

Der rechtsgültige Bebauungsplan sieht im Bereich „Auf der Pütz“ eine Baufläche von ca. 4.500 m² für den 
Gemeinbedarf vor (im Bebauungsplan als MI 3 bezeichnet). Diese Fläche ist für die Errichtung von 
Schulgebäuden und Gebäuden für sportliche Zwecke vorgesehen. 
Auf einer überbaubaren Grundstücksfläche von ca. 2.900 m² wurde bereits vor mehreren Jahren eine 
Turnhalle errichtet. Dadurch verbleiben noch ca. 1.600 m² überbaubare Grundstücksfläche für die Errichtung 
der Grundschule. Die Bautiefe beträgt auf etwa der Hälfte der Fläche durchschnittlich nur ca. 17,00 m. 

Die zulässigen baulichen Nutzungsmaße betragen: 
• Grundflächenzahl (GRZ): 0,6 
• Geschossflächenzahl (GFZ): 1,2 
• Maximale Gebäudehöhe: zwei Vollgeschosse 

Flächenbedarf der Grundschule 

Es wurde geprüft, ob unter den derzeitigen Festsetzungen des Bebauungsplans eine Grundschule errichtet 
werden kann. Dabei wurde angenommen, dass eine dreizügige Grundschule mit Ganztagsbetreuung gebaut 
werden soll. Hierfür wird eine Bruttogeschossfläche von ca. 2.600 m² benötigt. 
Ein Testentwurf verteilte diese Fläche auf zwei Vollgeschosse mit jeweils ca. 1.000 m² sowie ein 
Staffelgeschoss (Nichtvollgeschoss) mit ca. 600 m². 
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Ein Teil der überbaubaren Grundstücksfläche liegt im Überschwemmungsgebiet (ÜSG) der Lahn. Es wurde 
geprüft, ob durch eine Erweiterung der überbaubaren Grundstücksfläche in Richtung der Straße „Auf der 
Pütz“ die Auswirkungen auf das ÜSG verringert und gleichzeitig die teilweise auf ca. 17 m eingeschränkte 
Bautiefe vergrößert werden können. 

Die mögliche Erweiterung der überbaubaren Grundstücksfläche außerhalb des ÜSG ist aufgrund des 
erhaltungswürdigen Baumbestands sowie der angrenzenden Straße jedoch nur in einer Breite von ca. 2,00 
m und einer Länge von ca. 50,00 m möglich (Gesamtfläche ca. 100 m²). Auch bei dieser Lösung würde mehr 
als ein Drittel der Schulgrundfläche innerhalb des ÜSG liegen. 

Das pädagogische Konzept und das Raumprogramm der Grundschule stehen noch nicht endgültig fest. 
Auch die Entscheidung, ob eine zweizügige oder dreizügige Grundschule gebaut wird, ist noch nicht 
gefallen. 

Auf Grundlage des Testentwurfs soll ein angemessener Gestaltungsspielraum ermöglicht und eine 
nachhaltige Entwicklung sichergestellt werden. Aus diesem Grund wurde entschieden, die überbaubare 
Grundstücksfläche in Richtung des Sportgeländes um ca. 400 m² zu erweitern. Dadurch wird auf der 
gesamten überbaubaren Grundstücksfläche eine einheitliche Bautiefe gewährleistet. Auf die Erweiterung der 
Grundfläche in Richtung der Straße „Auf der Pütz“ wird verzichtet. 

Hochwasserschutz 

Die festgesetzte überbaubare Grundstücksfläche befindet sich teilweise plateauartig im ÜSG auf einer Höhe 
von ca. 77,50 m ü. NN. Diese Höhe markiert im Planungsbereich auch die Grenze des ÜSG. 
Die geplante Erweiterung der überbaubaren Grundstücksfläche besitzt im Mittel eine Höhenlage von ca. 
76,50 m ü. NN. Laut Gefahrenkarte ist für diesen Bereich bei einem HQ 100 eine Überflutungshöhe von 0,5 
bis 1,00 m angegeben (siehe folgende Abbildung). 
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Der Bebauungsplan enthält im Teil A der textlichen Festsetzungen folgenden Hinweis: 
 

Der Hinweis kann bei der Planung der Grundschule berücksichtigt werden. Im Testentwurf erfolgt die 
Zuwegung zum Gebäude außerhalb des festgesetzten Überschwemmungsgebiets. Die Höhenlage der 
Oberkante des Fertigfußbodens (OKFF) im Erdgeschoss wurde im Testentwurf mit 78,50 m ü. NN 
angenommen. Dies entspricht in etwa der Höhenlage der angrenzenden Straße „Auf der Pütz“. Die Grenze 
des Überschwemmungsgebiets (ÜSG) verläuft auf einer Höhe von ca. 77,50 m ü. NN. 

Aufgrund der Geländesituation kann der Teil des Erdgeschosses, der das Überschwemmungsgebiet 
überbaut, auf einem überflutbaren Sockel errichtet werden. Die Aufständerung beträgt im Mittel ca. 1,0 m. 

Maßnahmen zur Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen 

Der geplante Schulstandort befindet sich auf einer Fläche mit Altablagerungen. Dazu enthält der 
Bebauungsplan folgenden Hinweis: 
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Es wird empfohlen, die umwelttechnische Untersuchung zu aktualisieren und dabei auch die angrenzenden 
Freiflächen einzubeziehen. 

Bad Ems befindet sich in einer Bergbauregion. Der natürliche Boden kann erhöhte Blei- und Zinkgehalte 
aufweisen, die auf natürliche Ursachen (geogene Grundbelastung) zurückzuführen sind. Diese Belastung 
resultiert maßgeblich aus dem Mineralbestand des Ausgangsgesteins im Boden und ist für eine 
Bergbauregion nicht ungewöhnlich. 

Für Schulen und Sportflächen ist besondere Sorgfalt erforderlich. Daher wird im weiteren Planungsverlauf, 
vor der Errichtung der Grundschule, eine orientierende umweltgeologische Untersuchung durchgeführt, um 
potenzielle Gesundheitsrisiken für Kinder auszuschließen. 

Ausgefertigt: 
Bad Ems, den ......................

.............................................

Oliver Krügel

Stadtbürgermeister

Anlage: Textliche Festsetzungen, ausgefertigt 07.11.2005 
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